
 

 

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen  

der Gartner Metall GmbH  

Stand Oktober 2024 

1. Geltung 

1.1. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (nachfolgend auch 

„AGB“) gelten für alle Rechtsgeschäfte/Verträge, die zwischen uns (Gartner Metall 

GmbH, FN 556872f, Guglwald 27, 4191 Vorderweißenbach, nachfolgend auch „Lie-

ferant“ oder „Auftragnehmer“) und natürlichen oder juristischen Personen (nachfol-

gend „Kunde“ oder „Auftraggeber“) hinsichtlich unserer Waren und/oder Leistun-

gen, insbesondere Kaufverträge, Werkverträge oder sonstige in Auftrag gegebenen 

Leistungen (zB Inbetriebnahmen, Montagen etc.), abgeschlossen werden.  

1.2. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Geschäft tätigt, das nicht zum 

Betrieb ihres Unternehmens gehört. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine na-

türliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die 

bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selb-

ständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit 

beschränkter Haftung, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, Versicherungs-

vereine auf Gegenseitigkeit, Sparkassen, Europäische wirtschaftliche Interessen-

vereinigungen (EWIV), Europäische Gesellschaften (SE) und Europäische Genos-

senschaften (SCE) sind Unternehmer kraft Rechtsform.  

1.3. Gegenüber unternehmerischen Kunden gelten diese AGB auch für alle hinkünf-

tigen Geschäfte, selbst wenn im Einzelfall, insbesondere bei künftigen Ergän-

zungs- oder Folgeaufträgen darauf nicht ausdrücklich Bezug genommen wurde.  

1.4. Es gilt gegenüber unternehmerischen Kunden jeweils die bei Vertragsab-

schluss aktuelle Fassung unserer AGB, abrufbar auf unserer Homepage 

(https://gartnertueren.com/metall). 

1.5. Wir kontrahieren ausschließlich unter Zugrundelegung unserer AGB.  

1.6. Geschäftsbedingungen des Kunden oder Änderungen bzw. Ergänzungen 

unserer AGB bedürfen zu ihrer Geltung unserer ausdrücklichen – gegenüber unter-

nehmerischen Kunden schriftlichen – Zustimmung. 

1.7. Geschäftsbedingungen des Kunden werden auch dann nicht anerkannt, wenn 

wir ihnen nach Eingang bei uns nicht ausdrücklich widersprechen. 

1.8. Mitarbeitern unseres Unternehmens ist es untersagt, von diesen Bedingungen 

abweichende Zusagen zu machen. Mündliche Vereinbarungen erfordern für ihre 

Wirksamkeit die schriftliche Bestätigung des Lieferanten, gezeichnet durch den Ge-

schäftsführer oder durch die Prokuristin. 

2. Angebote/Kostenvoranschläge/Vertragsabschluss 

2.1. Mündliche Mitteilungen des Lieferanten – auch auf Anfrage des Kunden – sind 

freibleibend, und zwar auch dann, wenn darin Preise, Termine und sonstige techni-

sche Spezifikationen mitgeteilt werden. 

2.2. Zusagen, Zusicherungen und Garantien unsererseits oder von diesen AGB ab-

weichende Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss werden 

erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.  

2.3. In Katalogen, Preislisten, Prospekten, Anzeigen auf Messeständen, Rund-

schreiben, Werbeaussendungen oder anderen Medien (Informationsmaterial) an-

geführte Informationen über unsere Produkte und Leistungen, die nicht uns zuzu-

rechnen sind, hat der Kunde – sofern der Kunde diese seiner Entscheidung zur Be-

auftragung zugrunde legt – uns darzulegen. Diesfalls können wir zu deren Richtig-

keit Stellung nehmen. Verletzt der Kunde diese Obliegenheit, sind derartige Anga-

ben unverbindlich, soweit diese nicht ausdrücklich – unternehmerischen Kunden 

gegenüber schriftlich – zum Vertragsinhalt erklärt wurden. 

2.4. Der Vertragsabschluss kommt mit der an den Kunden übermittelten Auftrags-

bestätigung des Lieferanten oder, bei deren Fehlen, mit Übermittlung einer Anzah-

lungsrechnung des Lieferanten Kunden an den Kunden oder, bei deren Fehlen, so-

bald der Lieferant im Wissen des Kunden mit der Auftragsausführung beginnt, spä-

testens jedoch mit Durchführung der Lieferung an den Kunden bzw. Beginn der 

Montage des Werkes beim Kunden zustande. Der Vertrag kommt jedenfalls aber 

auch ohne Übermittlung einer Auftragsbestätigung zustande, wenn der Kunde das 

Angebot des Lieferanten schriftlich annimmt oder die schriftliche Auftragsvorlage 

des Lieferanten unterfertigt. 

2.5. Der Kunde ist verpflichtet, die vom Lieferanten übermittelte Auftragsbestä-

tigung zu prüfen und den Lieferanten unverzüglich, spätestens jedoch inner-

halb von einer Woche, zu informieren, sofern diese nicht dem vom Kunden er-

teilten Auftrag/der vom Kunden abgegebenen Bestellung entspricht. Weicht die 

vom Kunden unterfertigte Auftragsbestätigung vom Auftrag des Kunden/ von der 

Bestellung des Kunden ab, und teilt der Kunde dies dem Lieferanten nicht inner-

halb der oben genannten Frist mit, so gilt im Zweifel die Auftragsbestätigung. 

2.6. Unsere Angebote und Kostenvoranschläge sind nur verbindlich, wenn sie spe-

ziell für einen Kunden erstellt wurden und schriftlich abgegeben wurden, und sofern 

sie nicht ausdrücklich als „unverbindlich“ bezeichnet sind. Weiters sind alle unsere 

schriftlichen Kostenvoranschläge/Angebote entgeltlich, insbesondere dann, wenn 

diese vom Kunden gewünschte Detailplanungen umfassen. Dieses Entgelt wird bei 

Auftragserteilung von der Auftragssumme in Abzug gebracht. Verbraucher werden 

vor Erstellung des Kostenvoranschlages auf die Kostenpflicht hingewiesen. An un-

sere Angebote und Kostenvoranschläge sind wir, sofern nicht im Angebot oder 

Kostenvoranschlag eine andere Frist genannt ist, 14 Tage ab Ausstellungsdatum 

gebunden. 

 

2.7.  

2.8. Angebote und Kostenvoranschläge werden nach bestem Fachwissen erstattet; 

auf auftragsspezifische Umstände, die außerhalb der Erkennbarkeit unseres Unter-

nehmens liegen, kann nicht Bedacht genommen werden. Sollte sich bei Auftrags-

durchführung die Notwendigkeit weiterer Arbeiten bzw. Kostenerhöhungen erge-

ben, so wird unser Unternehmen den Kunden unverzüglich verständigen. Sollte der 

Kunde binnen einer Woche keine Entscheidung betreffend die Fortsetzung der un-

terbrochenen Arbeiten treffen bzw. die Kostensteigerungen nicht akzeptieren, be-

hält sich unser Unternehmen vor, die erbrachte Teilleistung in Rechnung zu stellen 

und vom Vertrag zurückzutreten. 

3. Unwesentliche, zumutbare Abweichungen in den Abmessungen und Ausführun-

gen (Farbe und Struktur), insbesondere bei Nachbestellungen, bleiben – unabhän-

gig von der Art des Vertragsabschlusses - vorbehalten, soweit diese in der Natur 

der verwendeten Materialien liegen und üblich sind. Als sachlich gerechtfertigt gel-

ten insbesondere werkstoffbedingte Veränderungen, z.B. bei Maßen, Farben, Ma-

serung und Struktur u.ä.Preise 

3.1. Unsere Angebote stehen Kunden mit einem Wohnsitz bzw Sitz in Österreich 

offen.  

3.2. Preisangaben sind grundsätzlich nicht als Pauschalpreis zu verstehen.  

3.3. Sofern sich aus unserem Angebot oder Kostenvoranschlägen nichts anderes 

ergibt, ist darin am Ende des Angebotes/Kostenvoranschlages der Gesamtpreis, 

der die gesetzliche Umsatzsteuer enthält (Bruttopreis) genannt. Die in einem Ange-

bot bzw. Kostenvoranschlag enthaltenen Einzelpositionen stellen jedoch, sofern 

dies nicht explizit anders ausgewiesen wird, Nettopreise dar, zu denen die gesetzli-

che Umsatzsteuer noch hinzu kommt.  

3.4. Preisangaben verstehen sich ab Lager. Verpackungs-, Transport-. Verladungs- 

und Versandkosten sowie Zoll und Versicherung gehen zu Lasten des Kunden. 

Grundsätzlich gelten sämtliche Waren als mit Lieferung und Montage bestellt. Die 

Lieferung zum Kunden und Montage wird, wenn nichts anderes vereinbart wurde, 

nach Regiestunden gegen Nachweis berechnet. Verlangte Mehrarbeit, Überstun-

den, Nachtstunden und andere betriebliche Mehrkosten sind nach 

kollektivvertraglichem oder gesetzlichem Zuschlag separat zu bezahlen. Zu sonsti-

gen allfälligen Kosten im Zusammenhang mit einer Montage siehe Punkt 6. Mitwir-

kungspflicht.  

3.5. Wir sind nur bei ausdrücklicher Vereinbarung verpflichtet, Verpackung zurück-

zunehmen.  

3.6. Für vom Kunden angeordnete Leistungen, die im ursprünglichen Auftrag 

keine Deckung finden, besteht Anspruch auf angemessenes Entgelt. 

3.7. Die fach- und umweltgerechte Entsorgung von Altmaterial hat der Kunde zu 

veranlassen. Werden wir gesondert hiermit beauftragt, ist dies vom Kunden zusätz-

lich im hierfür vereinbarten Ausmaß, mangels Entgeltsvereinbarung angemessen 

zu vergüten. 

3.8. Im Falle von Reparaturen gilt folgendes: Der Aufwand für eine allfällige Demon-

tage, Transport in die Werkstätte des Lieferanten, sowie für den nach erfolgter Re-

paratur erforderlichen Rücktransport zum Kunden und die Montage der reparierten 

Sache wird, sofern nicht im Einzelfall anderes vereinbart ist, zusätzlich zu den Re-

paraturkosten nach Regie (entsprechend dem anfallenden Aufwand) verrechnet. 

3.9. Bei Lieferungen in Länder außerhalb Österreichs können im Einzelfall weitere 

Kosten anfallen, die wir nicht zu vertreten haben und die vom Kunden zu tragen 

sind. Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditin-

stitute (z.B. Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche 

Abgaben bzw. Steuern (z.B. Zölle). Solche Kosten können in Bezug auf die Geld-

übermittlung auch dann anfallen, wenn die Lieferung nicht in ein Land außerhalb 

der Europäischen Union erfolgt, der Kunde die Zahlung aber von einem Land au-

ßerhalb der Europäischen Union aus vornimmt.  

3.10. Für Aufträge/Verträge, bei denen der laut Auftrag/Vertrag vorgesehene Lie-

ferzeitpunkt oder Montagetermin später als 3 Monate nach Vertragsabschluss liegt, 

gilt folgendes: Der Lieferant behält sich angesichts der volatilen Situation auf dem 

Rohstoff- und Energiemarkt für den Fall, dass den Lieferanten Kostenerhöhungen 

bei den Material- und Energiepreisen (durch seine Vorlieferanten) treffen, die Wei-

tergabe der Material- und Energiekostenerhöhungen nach Maßgabe der folgen-

den Wertsicherung vor:  

In Bezug auf die Hälfte der Auftragssumme/des vereinbarten Entgelts wird aus-

drücklich die Wertbeständigkeit vereinbart. Als Maß der Berechnung der Wertbe-

ständigkeit dient der von der Statistik Austria monatlich verlautbarte Baukostenin-

dex Wohnhaus- und Siedlungsbau Basisjahr 2020 oder, für den Fall, dass die-

ser nicht mehr verlautbart werden sollte, der allenfalls an seine Stelle tretende 

Nachfolgeindex. Als Bezugsgröße für diesen Vertrag dient die für den Monat des 

Vertragsabschlusses verlautbarte Indexzahl. Schwankungen der Indexzahl nach 

oben oder unten bis ausschließlich 5 % bleiben unberücksichtigt. Die sich so erge-

benden Beträge sind auf eine Dezimalstelle kaufmännisch zu runden. Der Lieferant 

ist im Falle des Überschreitens der genannten Schwelle berechtigt, die sich daraus 

ergebenden Wertanpassungsbeträge an den Kunden zu verrechnen. Im Falle einer 

entsprechenden Veränderung des Index nach unten ist der Kunde berechtigt, von 

der von ihm zu leistenden Schlusszahlung den sich ergebenden Wertanpassungs-

betrag abzuziehen. Klarstellend wird festgehalten, dass nur 50 % des Auftragswer-

tes/des vereinbarten Entgelts der Wertsicherung unterliegen; die verbleibenden 50 

% des Auftragswertes/des vereinbarten Entgelts bleiben davon unberührt. 

3.11. Bei Verrechnung nach Längenmaß wird die größte Länge zugrunde gelegt, 

dies sowohl bei schräg geschnittenen und ausgeklinkten Profilen als auch bei ge-

bogenen Profilen, Handläufen und dgl. sowie bei Stiegen-, Balkon- und Schutzge-

ländern, Einfriedungen und dgl. Bei Verrechnung eines Flächenmaßes wird stets 

das kleinste, die ausgeführte Fläche umschreibende Rechteck zugrunde gelegt. 

Die Verrechnung nach Gewicht erfolgt durch Wägung. Ist eine Wägung nicht mög-

lich, ist das Handelsgewicht maßgeblich. Für Formstahl und Profile ist das Han-

delsgewicht, für Stahlblech und Bandstahl sind je mm der Materialdicke 80 N/m² 

anzusetzen; die Walztoleranz ist jeweils enthalten.  

4. Beigestellte Ware 



4.1. Werden Geräte oder sonstige Materialien vom Kunden bereitgestellt, sind wir 

berechtigt, dem Kunden einen Zuschlag von 15 % des Werts der beigestellten Ge-

räte bzw des Materials zu berechnen. 

4.2. Solche vom Kunden beigestellte Geräte und sonstige Materialien sind nicht 

Gegenstand von Gewährleistung. 

4.3. Die Qualität und Betriebsbereitschaft von Beistellungen liegt in der Verantwor-

tung des Kunden. 

5. Zahlung 

5.1. Bei Vertragsabschlüssen sind – sofern nichts anderes vereinbart ist – 30 % der 

Auftragssumme bei Erhalt der Auftragsbestätigung fällig („Anzahlung“); eine allfäl-

lig zugesagte Lieferfrist beginnt erst mit Eingang der Anzahlung zu laufen. Falls der 

Kunde der Pflicht zur Leistung der Anzahlung nicht nachkommt, ist der Lieferant 

berechtigt, die Anlieferung zurückzuhalten und/oder nach erfolgloser Mahnung un-

ter Setzung einer zumindest 1-wöchigen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Der 

Rest ist fällig bei Fertigstellung und Rechnungslegung. Dem Lieferanten steht es 

allerdings frei, bei Aufträgen, bei denen die Frist zur Leistungserbringung länger als 

drei Monate beträgt, entsprechend dem Leistungsfortschritt monatliche oder quar-

talsweise Zwischenabrechnungen vorzunehmen. Werden vom Lieferanten keine 

Anzahlungsrechnung und Zwischenabrechnungen ausgestellt, ist der Gesamtbe-

trag spätestens bei Fertigstellung und Rechnungslegung fällig. Gelegte Rechnun-

gen sind innerhalb von 14 Tagen zur Zahlung fällig. 

5.2. Die Berechtigung zu einem Skontoabzug bedarf einer ausdrücklichen, gegen-

über unternehmerischen Kunden schriftlichen – Vereinbarung.  

5.3. Gegenüber Unternehmern als Kunden sind wir gemäß § 456 UGB bei verschul-

detem Zahlungsverzug dazu berechtigt, 9,2 % Punkte über dem Basiszinssatz zu 

berechnen. Bei unverschuldetem Zahlungsverzug und gegenüber Verbrauchern 

berechnen wir einen Zinssatz iHv 5%.  

5.4. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt vorbehalten, 

gegenüber Verbrauchern als Kunden jedoch nur, wenn dies im Einzelnen ausge-

handelt wird.  

5.5. Kommt der unternehmerische Kunde im Rahmen anderer mit uns bestehender 

Vertragsverhältnisse in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, die Erfüllung unse-

rer Verpflichtungen aus diesem Vertrag bis zur Erfüllung durch den Kunden einzu-

stellen.  

5.6. Wir sind dann auch berechtigt, alle Forderungen für bereits erbrachte Leistun-

gen aus der laufenden Geschäftsbeziehung mit dem Kunden fällig zu stellen. Dies 

gegenüber Verbrauchern als Kunden nur für den Fall, dass eine rückständige Leis-

tung zumindest seit sechs Wochen fällig ist und wir unter Androhung dieser Folge 

den Kunden unter Setzung einer Nachfrist von mindestens zwei Wochen erfolglos 

gemahnt haben. 

5.7. Eine Aufrechnungsbefugnis steht dem Kunden nur insoweit zu, als Gegenan-

sprüche gerichtlich festgestellt oder von uns anerkannt worden sind. Verbrauchern 

als Kunden steht eine Aufrechnungsbefugnis auch zu, soweit Gegenansprüche im 

rechtlichen Zusammenhang mit der Zahlungsverbindlichkeit des Kunden stehen, 

sowie bei Zahlungsunfähigkeit unseres Unternehmens. 

5.8. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist verfallen gewährte Vergütungen (Ra-

batte, Abschläge u.a.) und werden der Rechnung zugerechnet.  

5.9. Für zur Einbringlichmachung notwendige und zweckentsprechenden Mahnun-

gen verpflichtet sich der Kunde bei verschuldetem Zahlungsverzug zur Bezahlung 

von Mahnspesen pro Mahnung in Höhe von € 20,- soweit dies im angemessenen 

Verhältnis zur betriebenen Forderung steht.  

6. Mitwirkungspflichten des Kunden 

6.1. Unsere Pflicht zur Leistungsausführung beginnt frühestens, sobald der 

Kunde alle baulichen, technischen sowie rechtlichen Voraussetzungen zur Aus-

führung geschaffen hat, die im Vertrag oder in vor Vertragsabschluss dem Kunden 

erteilten Informationen umschrieben wurden oder der Kunde aufgrund einschlägi-

ger Fachkenntnis oder Erfahrung kennen musste.  

6.2. Insbesondere hat der Kunde vor Beginn der Leistungsausführung die nötigen 

Angaben über die Lage verdeckt geführter Strom-, Gas- und Wasserleitungen 

oder ähnlicher Vorrichtungen, Fluchtwege, sonstige Hindernisse baulicher Art, 

Grenzverläufe sonstige mögliche Störungsquellen, Gefahrenquellen sowie die er-

forderlichen statischen Angaben und allfällige diesbezügliche projektierte Änderun-

gen unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. Auftragsbezogene Details zu den not-

wendigen Angaben können bei uns erfragt werden. 

6.3. Kommt der Kunde dieser Mitwirkungspflicht nicht nach, ist – ausschließlich 

im Hinblick auf die infolge falscher Kundenangaben nicht voll gegebene Leistungs-

fähigkeit – unsere Leistung nicht mangelhaft.  

6.4. Der Kunde hat die erforderlichen Bewilligungen Dritter sowie Meldungen und 

Bewilligungen durch Behörden auf seine Kosten zu veranlassen. Auf diese wei-

sen wir im Rahmen des Vertragsabschlusses hin, sofern nicht der Kunde darauf 

verzichtet hat oder der unternehmerische Kunden aufgrund Ausbildung oder Erfah-

rung über solches Wissen verfügen musste. Unterbleibt eine entsprechende Einho-

lung von erforderlichen Bewilligungen durch den Kunden, so haftet der Lieferant 

nicht für die sich daraus ergebende Schäden oder Verzögerungen in der Ausfüh-

rung und ist überdies berechtigt, die aus der durch den Kunden verschuldeten Ver-

zögerung entstehende Zusatzaufwendungen und -kosten bei diesem einzufordern. 

Sofern der Kunde Verbraucher ist, bleibt die Anwendbarkeit der Bestimmung des § 

1168a ABGB davon unberührt. 

6.5. Die für die Leistungsausführung einschließlich des Probebetriebes erforderliche 

Energie und Wassermengen sind vom Kunden auf dessen Kosten beizustellen. 

6.6.  Der Kunde haftet dafür, dass die notwendigen baulichen, technischen und 

rechtlichen Voraussetzungen für das herzustellende Werk oder den Kaufgegen-

stand gegeben sind, die im Vertrag oder in vor Vertragsabschluss dem Kunden er-

teilten Informationen umschrieben wurden oder der Kunde aufgrund einschlägiger 

Fachkenntnis oder Erfahrung kennen musste.  

6.7. Der Kunde hat uns für die Zeit der Leistungsausführung kostenlos versperr-

bare Räume für den Aufenthalt der Arbeiter sowie für die Lagerung von Werkzeu-

gen und Materialien zur Verfügung zu stellen. 

6.8. Auftragsbezogene Details der notwendigen Angaben können bei uns ange-

fragt werden. 

6.9. Der Kunde hat im Fall beauftragter Lieferung und Montage dafür Sorge zu 

tragen, dass am vereinbarten Liefer- bzw. Montagetag die jeweilige Liefer- und 

Montagestelle zugänglich, frei von allen Hindernissen und fertig für den Einbau des 

verkauften Produktes/des erstellten Werkes ist, widrigenfalls der Lieferant berech-

tigt ist, allfällig anfallende Zusatzaufwendungen und -kosten vom Kunden zu for-

dern.  

6.10. Beim Anliefern der Ware wird vorausgesetzt, dass das Fahrzeug unmittelbar 

an das Gebäude/die Baustelle fahren und entladen kann. Mehrkosten, die durch 

weitere Transportwege oder wegen erschwerter Anfuhr vom Fahrzeug zum Ge-

bäude/zur Baustelle verursacht werden, werden gesondert berechnet. Für Trans-

porte über das 2. Stockwerk hinaus sind mechanische Transportmittel vom Auftrag-

geber bereitzustellen. Treppen müssen passierbar sein. Wird die Ausführung der 

Arbeiten des Lieferanten oder der von ihm beauftragten Personen durch Umstände 

behindert, die der Kunde zu vertreten hat, so werden die entsprechenden Kosten 

(z. B. Arbeitszeit und Fahrtgeld) in Rechnung gestellt. 

6.11. Eventuell ergänzend erforderliche Baumeister-, Maurer-, Zimmerer-, Tischler-

, Elektriker-, Installateurs-, Maler- und sonstige Handwerkerarbeiten sind vom Kun-

den grundsätzlich in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten auszuführen. 

Wir sind nicht berechtigt oder verpflichtet, Arbeiten, die über unseren Gewerbebe-

richtigungsumfang hinausgehen, auszuführen. Sollten diese allfälligen Zusatzarbei-

ten zum vereinbarten Liefer- bzw. Leistungstermin nicht so fertig gestellt sein, dass 

der Lieferant umgehend mit der Montage beginnen kann, ist er berechtigt, allfällig 

anfallende Zusatzaufwendungen und -kosten beim Kunden einzufordern. 

6.12. Bei notwendigen Verankerungen an Wänden, Decken, Böden, Dächern, Bal-

konen, Terrassen, etc. hat der Kunde dafür Sorge zu tragen, dass die Untergründe 

zum Anbohren bzw. Befestigen geeignet sind, widrigenfalls entfällt unsere Haftung 

für sich daraus ergebende Schäden vollständig.  

6.13. Allenfalls erforderliche Gerüste sind vom Kunden bei- bzw. aufzustellen, 

wenn sie nicht ausdrücklich als im Preis eingeschlossen angeführt werden. Ebenso 

ist der erforderliche Licht- und Kraftstrom vom Kunden beizustellen. 

6.14. Sobald die Montagearbeiten begonnen wurden und bis zum vollständigen Ab-

schluss der Montagearbeiten, ist der Kunde verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, 

dass niemand außer dem Montagepersonal des Lieferanten Zugang zur Montage-

stelle hat und niemand außer dem Montagepersonal des Lieferanten mit den noch 

nicht vollständig montierten Sachen, den dort befindlichen Werkzeugen und un-

montierten Materialien hantiert oder diese auf irgendeine Weise benützt oder in Be-

trieb setzt. Dies gilt insbesondere für Zeiträume, in denen das Montagepersonal 

des Lieferanten nicht an der Montagestelle vor Ort ist (zB während Arbeits- und 

Mittagspausen, oder im Falle mehrtägiger Montagen während der Abend- und 

Nachtstunden bzw während arbeitsfreien Tagen). 

6.15. Der Kunde ist - allenfalls auch unter Hinzuziehung eines dazu bevollmächtig-

ten Dritten - verpflichtet, nach vertragsgemäßer Lieferung bzw. Leistung diese 

durch Unterfertigung eines Arbeitsblattes zu bestätigen. Sofern der Kunde nicht 

Verbraucher ist, bestätigt er dadurch die mängelfreie Vertragserfüllung.  

6.16. Der Kunde ist nicht berechtigt, Forderungen und Rechte aus dem Vertrags-

verhältnis ohne unsere schriftliche Zustimmung abzutreten. 

7. Leistungsausführung 

7.1. Der Lieferant erbringt seine Leistungen nach seiner Wahl in eigener Person 

oder durch qualifiziertes, von ihm ausgewähltes Personal. Dabei kann sich der Lie-

ferant auch der Leistungen Dritter (Subunternehmer) bedienen, die in seinem Auf-

trag tätig werden. Sofern sich aus der Leistungsbeschreibung des Lieferanten 

nichts anderes ergibt, hat der Kunde keinen Anspruch auf Auswahl einer bestimm-

ten Person zur Durchführung der gewünschten Dienstleistung. 

7.2. Der Kunde hat dem Lieferanten vor Auftragserteilung, spätestens jedoch vor 

Beginn der jeweiligen Leistungserbringung, alle für die Leistungserbringung (insbe-

sondere für Montagen, Einbauten, Reparaturen von Sachen, bzw. bei Material, das 

vom Kunden bereitgestellt wird) erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stel-

len, sofern deren Beschaffung nach dem Inhalt des Vertrages nicht in den Pflich-

tenkreis des Lieferanten fällt. Insbesondere hat der Kunde dem Lieferanten im Falle 

von Reparaturen eine umfassende Fehlerbeschreibung zu übermitteln und ihm 

sämtliche Umstände mitzuteilen, die ursächlich für den festgestellten Fehler sein 

können. Im Falle von Einbau- und Montagearbeiten hat der Kunde dem Lieferanten 

sämtliche für die Erbringung der Dienstleistung maßgeblichen Umstände und Infor-

mationen vollständig und wahrheitsgemäß zur Verfügung zu stellen. Dies betrifft 

insbesondere Informationen über Art, Zustand und Tragfähigkeit des Untergrundes, 

auf welchem der Lieferant die bestellten Waren/Werkstücke montiert/aufstellt/be-

festigt sowie Informationen über allfällige Installationen und Leitungen, die sich in 

jenem Bereichen befinden, in denen die bestellten Waren/Werkstücke montiert/auf-

stellt/befestigt werden sollen. 

7.3. Der Lieferant wird sich nach Vertragsschluss mit dem Kunden in Verbindung 

setzen, um mit diesem einen Termin für die geschuldete Leistung zu vereinbaren. 

Der Kunde trägt dafür Sorge, dass der Lieferant bzw. das von diesem beauftragte 

Personal zum vereinbarten Termin Zugang zu den betreffenden Einrichtungen des 

Kunden hat. 

7.4. Im Falle von Reparaturen gilt folgendes: Der Lieferant hat den Kunden auf die 

Unwirtschaftlichkeit einer Reparatur dann aufmerksam zu machen, wenn der 

Kunde nicht ausdrücklich auf Wiederherstellung um jeden Preis besteht. Erweist 

sich erst im Zuge der Durchführung der Reparatur und ohne dass dies dem Liefe-

ranten aufgrund dessen Fachwissens bei Vertragsabschluss erkennbar war, dass 

die Sache zur Wiederherstellung ungeeignet ist, so hat der Lieferant dies dem Kun-

den unverzüglich mitzuteilen. Der Kunde hat in diesem Fall die bis dahin aufgelau-

fenen Kosten bzw. wenn er darauf besteht und dies technisch noch möglich ist, die 

Kosten für den Zusammenbau zerlegter Sachen zu bezahlen.  



7.5. Wir sind lediglich dann verpflichtet, nachträgliche Änderungs- und Erweite-

rungswünsche des Kunden zu berücksichtigen, wenn sie aus technischen Grün-

den erforderlich sind, um den Vertragszweck zu erreichen. 

7.6. Dem unternehmerischen Kunden zumutbare sachlich gerechtfertigte geringfü-

gige Änderungen unserer Leistungsausführung gelten als vorweg genehmigt.  

7.7. Kommt es nach Auftragserteilung aus welchen Gründen auch immer zu einer 

Abänderung oder Ergänzung des Auftrages, so verlängert sich die Liefer-/Leis-

tungsfrist um einen angemessenen Zeitraum. 

7.8. Wünscht der Kunde nach Vertragsabschluss eine Leistungsausführung inner-

halb eines kürzeren Zeitraums, sind wir dazu nicht verpflichtet, Kommen wir die-

sem Wunsch des Kunden dennoch nach, stellt dies eine Vertragsänderung dar. 

Hierdurch kann Mehraufwand anfallen, etwa durch Überstunden, Beiziehung zu-

sätzlichen Personals oder von Subauftragnehmern oder durch Mehrkosten für die 

Beschleunigung der Materialbeschaffung, wodurch sich das Entgelt im Verhältnis 

zum notwendigen Mehraufwand angemessen erhöht. 

7.9. Sachlich (zB Anlagengröße, Baufortschritt, u.a.) gerechtfertigte Teillieferungen 

und -leistungen sind zulässig und können gesondert in Rechnung gestellt werden. 

7.10.  

8. Leistungsfristen und Termine 

8.1. Fristen und Termine verschieben sich bei höherer Gewalt, Streik, nicht vorher-

sehbare und von uns nicht verschuldete Verzögerung unserer Zulieferer oder sons-

tigen vergleichbaren Ereignissen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen, in je-

nem Zeitraum, während dessen das entsprechende Ereignis andauert. Davon un-

berührt bleibt das Recht des Kunden auf Rücktritt vom Vertrag bei Verzögerungen 

die eine Bindung an den Vertrag unzumutbar machen. 

8.2. Werden der Beginn der Leistungsausführung oder die Ausführung durch dem 

Kunden zuzurechnende Umstände verzögert oder unterbrochen, insbesondere 

aufgrund der Verletzung der Mitwirkungspflichten dieser AGB, so werden Leis-

tungsfristen entsprechend verlängert und vereinbarte Fertigstellungstermine ent-

sprechend hinausgeschoben. 

8.3.  Wir sind berechtigt, für die dadurch notwendige Lagerung von Materialien 

und Geräten und dergleichen in unserem Betrieb 1 % des Gesamtrechnungsbetra-

ges je begonnenen Monat der Leistungsverzögerung zu verrechnen, wobei die Ver-

pflichtung des Kunden zur Zahlung sowie dessen Abnahmeobliegenheit hiervon 

unberührt bleibt.  

8.4. Unternehmerischen Kunden gegenüber sind Liefer- und Fertigstellungstermine 

nur verbindlich, wenn deren Einhaltung schriftlich zugesagt wurde. 

8.5. Bei Verzug mit der Vertragserfüllung durch uns steht dem Kunden ein Recht 

auf Rücktritt vom Vertrag nach Setzung einer angemessenen Nachfrist zu. Die Set-

zung der Nachfrist hat schriftlich (von unternehmerischen Kunden mittels einge-

schriebenen Briefs) unter gleichzeitiger Androhung des Rücktritts zu erfolgen.  

9. Hinweis auf Beschränkung des Leistungsumfanges  

9.1. Im Rahmen von Montage- und Instandsetzungsarbeiten können Schäden (a) 

an bereits vorhandenen Beständen als Folge nicht erkennbarer Gegebenheiten 

oder Materialfehler (b) bei Stemmarbeiten in bindungslosem Mauerwerk entstehen. 

Solche Schäden sind von uns nur zu verantworten, wenn wir diese schuldhaft ver-

ursacht haben. 

9.2. Bei eloxierten und beschichteten Materialien sind Unterschiede in den Farbnu-

ancen nicht ausgeschlossen.  

9.3. Schutzanstriche halten drei Monate. 

10. Behelfsmäßige Instandsetzung  

10.1. Bei behelfsmäßigen Instandsetzungen besteht lediglich eine sehr be-

schränkte und den Umständen entsprechende Haltbarkeit.  

10.2. Vom Kunden ist bei behelfsmäßiger Instandsetzung umgehend eine fachge-

rechte Instandsetzung zu veranlassen.  

11. Gefahrtragung 

11.1. Für den Gefahrenübergang bei Übersendung der Ware an den Verbrau-
cher gilt § 7b KSchG.  

11.2. Auf den unternehmerischen Kunden geht die Gefahr über, sobald wir 
den Kaufgegenstand, das Material oder das Werk zur Abholung im Werk oder 
Lager bereithalten, dieses selbst anliefern oder an einen Transporteur über-
geben. 

11.3. Der unternehmerische Kunde wird sich gegen dieses Risiko entspre-
chend versichern. Wir verpflichten uns, eine Transportversicherung über 
schriftlichen Wunsch des Kunden auf dessen Kosten abzuschließen. Der 
Kunde genehmigt jede verkehrsübliche Versandart.  

12. Annahmeverzug 

12.1. Gerät der Kunde länger als 4 Wochen in Annahmeverzug (Verweigerung der 

Annahme, Verzug mit Vorleistungen oder anders), und hat der Kunde trotz ange-

messener Nachfristsetzung nicht für die Beseitigung der ihm zuzurechnenden Um-

stände gesorgt, welche die Leistungsausführung verzögern oder verhindern, dürfen 

wir bei aufrechtem Vertrag über die für die Leistungsausführung spezifizierten Ge-

räte und Materialien anderweitig verfügen, sofern wir im Fall der Fortsetzung der 

Leistungsausführung diese innerhalb einer den jeweiligen Gegebenheiten ange-

messenen Frist nachbeschaffen.  

12.2. Bei Annahmeverzug des Kunden sind wir ebenso berechtigt, bei Bestehen 

auf Vertragserfüllung die Ware bei uns einzulagern, wofür uns eine Lagergebühr in 

Höhe von 1 % des Gesamtauftragswertes pro begonnenem Monat zusteht.  

12.3. Davon unberührt bleibt unser Recht, das Entgelt für erbrachte Leistungen fäl-

lig zu stellen und nach angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.  

12.4. Im Falle eines berechtigten Rücktritts vom Vertrag dürfen wir einen pauscha-

lierten Schadenersatz in Höhe von 15 % des Nettoauftragswertes zuzüglich USt 

ohne Nachweis des tatsächlichen Schadens vom unternehmerischen Kunden ver-

langen. Die Verpflichtung zur Zahlung eines Schadenersatzes durch einen unter-

nehmerischen Kunden ist vom Verschulden unabhängig. Die Geltendmachung ei-

nes höheren Schadens ist zulässig. Gegenüber Verbrauchern besteht dieses 

Recht nur, wenn es im Einzelfall ausgehandelt wird. 

13. Eigentumsvorbehalt 

13.1. Die von uns gelieferte, montierte oder sonst übergebene Ware bleibt bis 

zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Wenn die Ware/das gelieferte Werk 

mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen, verarbeitet oder vermischt wird, 

so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der 

von uns gelieferten Ware. 

13.2. Eine Weiterveräußerung ist nur zulässig, wenn uns diese rechtzeitig 

vorher unter Angabe des Namens und der Anschrift des Käufers bekannt gegeben 

wurde und wir der Veräußerung zustimmen. Im Fall unserer Zustimmung gilt die 

Kaufpreisforderung des unternehmerischen Kunden bereits jetzt als an uns abge-

treten und sind wir jederzeit befugt, den Drittschuldner von dieser Abtretung zu 

verständigen.  

13.3. Der Auftraggeber hat bis zur vollständigen Zahlung des Entgeltes oder 

Kaufpreises in seinen Büchern und auf seinen Rechnungen diese Abtretung anzu-

merken und seine Schuldner auf diese hinzuweisen. Über Aufforderung hat er 

dem Auftragnehmer alle Unterlagen und Informationen, die zur Geltendmachung 

der abgetretenen Forderungen und Ansprüche erforderlich sind, zur Verfügung zu 

stellen. 

13.4. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, sind wir bei angemessener Nach-

fristsetzung berechtigt, die Vorbehaltsware heraus zu verlangen. Gegenüber Ver-

brauchern als Kunden dürfen wir dieses Recht nur ausüben, wenn zumindest eine 

rückständige Leistung des Verbrauchers seit mindestens sechs Wochen fällig ist 

und wir unter Androhung dieser Rechtsfolge und unter Setzung einer Nachfrist von 

mindestens zwei Wochen erfolglos gemahnt haben.  

13.5. Der Kunde hat uns vor der Eröffnung des Konkurses über sein Vermö-

gen oder der Pfändung unserer Vorbehaltsware unverzüglich zu verständigen.  

13.6. Der Kunde erklärt sein ausdrückliches Einverständnis, dass wir zur Gel-

tendmachung unseres Eigentumsvorbehaltes den Standort der Vorbehaltsware 

betreten dürfen. 

13.7. Notwendige und zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung angemes-

sene Kosten trägt der Kunde. 

13.8. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann ein 

Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser ausdrücklich erklärt wird.  

13.9. Die zurückgenommene Vorbehaltsware dürfen wir gegenüber unter-

nehmerischen Kunden freihändig und bestmöglich verwerten. 

14. Schutzrechte Dritter  

14.1. Bringt der Kunde geistige Schöpfungen oder Unterlagen bei und werden 

hinsichtlich solcher Schöpfungen, Schutzrechte Dritter geltend gemacht, so sind wir 

berechtigt, die Herstellung des Liefergegenstandes auf Risiko des Auftraggebers 

bis zur Klärung der Rechte Dritter einzustellen, und den Ersatz der von uns aufge-

wendeten notwendigen und zweckentsprechenden Kosten zu beanspruchen, außer 

die Unberechtigtheit der Ansprüche ist offenkundig.  

14.2. Der Kunde hält uns diesbezüglich schad- und klaglos. 

14.3. Wir sind berechtigt, von unternehmerischen Kunden für allfällige Prozesskos-

ten angemessene Kostenvorschüsse zu verlangen. 

15.4. Für Liefergegenstände, welche wir nach Kundenunterlagen (Konstruktions-

angaben, Zeichnungen, Modelle oder sonstige Spezifikationen, etc) herstellen, 

übernimmt ausschließlich der Kunde die Gewähr, dass die Anfertigung dieser Lie-

fergegenstände Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden.  

15.5. Werden Schutzrechte Dritter dennoch geltend gemacht, so sind wir berech-

tigt, die Herstellung der Liefergegenstände auf Risiko des Auftraggebers bis zur 

Klärung der Rechte Dritter einzustellen, außer die Unberechtigtheit der Ansprüche 

ist offenkundig.  

15.6. Ebenso können wir den Ersatz von uns aufgewendeter notwendiger und nütz-

licher Kosten vom Kunden beanspruchen.  

15. Unser geistiges Eigentum  

15.1. Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge und sonstige Unterlagen, die von 

uns beigestellt oder durch unseren Beitrag entstanden sind, bleiben unser geistiges 

Eigentum.  

15.2. Die Verwendung solcher Unterlagen außerhalb der bestimmungsgemä-

ßen Nutzung, insbesondere die Weitergabe, Bearbeitung, Vervielfältigung, Veröf-

fentlichung und Zur-Verfügung-Stellung einschließlich auch nur auszugsweisen Ko-

pierens bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung.  

15.3. Der Kunde verpflichtet sich weiters zur Geheimhaltung des ihm aus 

der Geschäftsbeziehung zugegangenen Wissens Dritten gegenüber. 

15.4. Wurden von uns im Rahmen von Vertragsanbahnung, -Abschluss und –

Abwicklung dem Kunden Gegenstände ausgehändigt, welche nicht im Rahmen der 

Leistungsausführung geschuldet wurden (zB Farb-, Sicherheitsbeschlagmuster, 

Beleuchtungskörper, etc), sind diese binnen 14 Tagen an uns zurückzustellen. 

Kommt der Kunde einer entsprechenden Aufforderung nicht fristgerecht nach, dür-

fen wir einen pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 150% des Wertes der 

ausgehändigten Gegenstände ohne Nachweis des tatsächlichen Schadens vom 

Kunden verlangen. Die Verpflichtung zur Zahlung eines Schadenersatzes ist im 

Falle eines Unternehmers vom Verschulden unabhängig. 

16. Gewährleistung 

16.1. Es gelten die Bestimmungen über die gesetzliche Gewährleistung. Der Lie-

ferant haftet dafür, dass die Ware zusätzlich zu den vertraglich vereinbarten Eigen-

schaften die objektiv erforderlichen Eigenschaften hat. Das gilt nicht, soweit der 

Verbraucher bei Vertragsabschluss der Abweichung eines bestimmten Merkmals 

von den objektiv erforderlichen Eigenschaften ausdrücklich und gesondert zu-

stimmt, was er durch seine Bestellung tut, nachdem er von dieser Abweichung bei 

der Produktbeschreibung eigens in Kenntnis gesetzt wurde. Hiervon abweichend 

gilt: 



16.2. Für Unternehmer: 

Die Gewährleistungsfrist für unsere Leistungen beträgt gegenüber unternehmeri-

schen Kunden ein Jahr ab Übergabe. 

Für Unternehmer 

a. begründet ein unwesentlicher Mangel grundsätzlich keine Gewährleistungsan-

sprüche; 

b. hat der Lieferant die Wahl der Art der Behebung; 

c. beginnt die Verjährung nicht erneut, wenn im Rahmen der Mängelhaftung eine 

Ersatzlieferung erfolgt. 

16.3. Der Zeitpunkt der Übergabe ist mangels abweichender Vereinbarung (z.B. 

förmliche Abnahme) der Fertigstellungszeitpunkt, spätestens wenn der Kunde die 

Leistung in seine Verfügungsmacht übernommen hat oder die Übernahme ohne 

Angabe von Gründen verweigert hat. 

16.4. Ist eine gemeinsame Übergabe vorgesehen, und bleibt der Kunde dem ihm 

mitgeteilten Übergabetermin fern, gilt die Übernahme als an diesem Tag erfolgt. 

16.5. Behebungen eines vom Kunden behaupteten Mangels stellen kein Aner-

kenntnis dieses vom Kunden behauptenden Mangels dar.  

16.6. Zur Mängelbehebung sind uns seitens des unternehmerischen Kunden zu-

mindest zwei Versuche einzuräumen. 

16.7. Sind die Mängelbehauptungen des Kunden unberechtigt, ist der Kunde ver-

pflichtet, uns entstandene Aufwendungen für die Feststellung der Mängelfreiheit 

oder Fehlerbehebung zu ersetzen.  

16.8. Der unternehmerische Kunde hat stets zu beweisen, dass der Mangel zum 

Übergabezeitpunkt bereits vorhanden war.  

16.9. Zur Behebung von Mängeln hat der Kunde die Anlage bzw. die Geräte ohne 

schuldhafte Verzögerung uns zugänglich zu machen und uns die Möglichkeit zur 

Begutachtung durch uns oder von uns bestellten Sachverständigen einzuräumen. 

16.10. Mängel am Liefergegenstand, die der unternehmerische Kunde bei ord-

nungsgemäßem Geschäftsgang nach Ablieferung durch Untersuchung festgestellt 

hat oder feststellen hätte müssen sind unverzüglich, spätestens binnen 1 Woche 

nach Übergabe an uns schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mängel müssen eben-

falls in dieser angemessenen Frist ab Entdecken angezeigt werden.  

16.11. Eine etwaige Nutzung oder Verarbeitung des mangelhaften Leistungsge-

genstandes, durch welche ein weitergehender Schaden droht oder eine Ursachen-

erhebung erschwert oder verhindert wird, ist vom Kunden unverzüglich einzustel-

len, soweit dies nicht unzumutbar ist. 

16.12. Wird eine Mängelrüge nicht rechtzeitig erhoben, gilt die Ware als geneh-

migt. 

16.13. Sind Mängelbehauptungen des Kunden unberechtigt, ist er verpflichtet, 

uns entstandene Aufwendungen für die Feststellung der Mängelfreiheit oder 

Fehlerbehebung zu ersetzen. 

16.14. Eine etwaige Nutzung oder Verarbeitung des mangelhaften Liefergegen-

standes, durch welche ein weitergehender Schaden droht oder eine Ursachenbe-

hebung erschwert oder verhindert wird, ist vom Kunden unverzüglich einzustellen, 

soweit dies nicht unzumutbar ist.  

16.15. Ein Wandlungsbegehren können wir durch Verbesserung oder angemes-

sene Preisminderung abwenden, sofern es sich um keinen wesentlichen und unbe-

hebbaren Mangel handelt.  

16.16. Werden die Leistungsgegenstände aufgrund von Angaben, Zeichnungen, 

Plänen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Kunden hergestellt, so leis-

ten wir nur für die bedingungsgemäße Ausführung Gewähr.  

16.17. Keinen Mangel begründet der Umstand, dass das Werk zum vereinbarten 

Gebrauch nicht voll geeignet ist, wenn dies ausschließlich auf abweichende tat-

sächliche Gegebenheiten von den uns im Zeitpunkt der Leistungserbringung vorge-

legenen Informationen basiert, weil der Kunde seinen Mitwirkungspflichten nicht 

nachkommt. 

16.18. Die mangelhafte Lieferung oder Proben davon sind – sofern wirtschaftlich 

vertretbar – vom unternehmerischen Kunden an uns zu retournieren.  

16.19. Die Kosten für den Rücktransport der mangelhaften Sache an uns trägt zur 

Gänze der unternehmerische Kunde.  

16.20. Den Kunden trifft die Obliegenheit, eine unverzügliche Mangelfeststellung 

durch uns zu ermöglichen.  

16.21. Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn die technischen Anlagen des 

Kunden wie etwa Zuleitungen, Verkabelungen u.ä. nicht in technisch einwand-

freiem und betriebsbereitem Zustand oder mit den gelieferten Gegenständen nicht 

kompatibel sind, soweit dieser Umstand kausal für den Mangel ist. 

16.22. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass seinerseits Überprüfungs-, 

Wartungs-, Pflege- und Reinigungsarbeiten durchzuführen sind. Insbesondere 

sämtliche statischen Bauteile und tragfähigen Bauteile, wie Stützen, Dächer, Por-

tale, Balkone, Brücken, und dergleichen, sowie sämtliche Geländer, Absturzsiche-

rungen und Abdeckungen, sind zumindest einmal jährlich fachmännisch zu 

überprüfen. Sämtliche Befestigungspunkte aller Bauteile sind zumindest einmal 

jährlich fachmännisch zumindest einer Sichtprüfung zu unterziehen. Beschläge und 

gängige Bauteile sind zu kontrollieren und evtl. mit dafür geeigneten Mitteln zu ölen 

oder zu fetten, Abdichtungsfugen sind regelmäßig zu kontrollieren und ggf. zu er-

neuern, Oberflächen sind - ausschließlich mit den dafür geeigneten und vom Liefe-

ranten/Hersteller dafür freigegebenen Mitteln – zu behandeln bzw. zu reinigen, Au-

ßenanstriche sind jeweils nach Lack- oder Lasurart und Witterungseinfluss nachzu-

behandeln, Geräte und bewegliche Bauteile sind regelmäßig zu warten und aus-

schließlich entsprechend der Bedienungsanleitung zu verwenden. Oberflächen dür-

fen keinesfalls mit ungeeigneten und mit vom Lieferanten/Hersteller nicht freigege-

benen Mitteln behandelt/gereinigt werden. Die Wartungs-, Bedienungs-, Pflege- 

und Reinigungsanweisungen des Lieferanten bzw. des jeweiligen Materialherstel-

lers, die dem Kunden vom Lieferanten übergeben werden bzw. auf unserer Web-

site abrufbar sind, sind unbedingt zu beachten. Unterlassene oder unsachgemäße 

Wartungs-, Pflege oder Reinigungsarbeiten können die Lebensdauer und Funkti-

onstüchtigkeit der Bauteile beeinträchtigen, ohne dass hierdurch Mängelansprüche 

gegen den Lieferanten entstehen. Jegliche Haftung des Lieferanten wegen unter-

lassener oder unsachgemäßer Wartungs-, Pflege oder Reinigungsarbeiten ist aus-

geschlossen. Wartungs-, Pflege- und Reinigungsarbeiten gehören nicht zum Auf-

tragsumfang, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart. Im Wege gesonderter 

Auftragserteilung und gegen gesonderte Verrechnung besteht jedoch die Möglich-

keit, mit uns einen entsprechenden Wartungsvertrag abzuschließen. 

17. Haftung 

17.1. Wegen Verletzung vertraglicher oder vorvertraglicher Pflichten, insbesondere 

wegen Unmöglichkeit, Verzug etc. haften wir bei Vermögensschäden nur in Fällen 

von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

17.2.  Verletzt der Lieferant fahrlässig eine Vertragspflicht, ist die Haftung auf den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Der Lieferant haftet in die-

sem Fall nicht für mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn, Zinsverluste, unter-

bliebene Einsparungen, Folgeschäden oder reine Vermögensschäden. 

17.3. Gegenüber unternehmerischen Kunden ist die Haftung beschränkt mit dem 

Haftungshöchstbetrag einer allenfalls durch uns abgeschlossenen Haftpflichtversi-

cherung.  

17.4. Diese Beschränkung gilt auch hinsichtlich des Schadens an einer Sache, die 

wir zur Bearbeitung übernommen haben. Gegenüber Verbrauchern gilt dies je-

doch nur dann, wenn dies einzelvertraglich ausgehandelt wurde. 

17.5. Schadenersatzansprüche unternehmerischer Kunden sind bei sonstigem Ver-

fall binnen zwei Jahre gerichtlich geltend zu machen. 

17.6. Der Haftungsausschluss umfasst auch Ansprüche gegen unsere Mitarbeiter, 

Vertreter und Erfüllungsgehilfe aufgrund Schädigungen, die diese dem Kunden 

ohne Bezug auf einen Vertrag ihrerseits mit dem Kunden zufügen. 

17.7. Unsere Haftung ist ausgeschlossen für Schäden durch unsachgemäße Be-

handlung oder Lagerung, Überbeanspruchung, Nichtbefolgen von Bedienungs- 

und Installationsvorschriften, fehlerhafter Montage, Inbetriebnahme, Wartung, In-

standhaltung durch den Kunden oder nicht von uns autorisierte Dritte, oder natürli-

che Abnutzung, sofern dieses Ereignis kausal für den Schaden war. Ebenso be-

steht der Haftungsausschluss für Unterlassung notwendiger Wartungen, sofern wir 

nicht vertraglich die Pflicht zur Wartung übernommen haben.  

17.8. Werden vom Kunden Pläne beigestellt oder Maßangaben gemacht, so haftet 

er für deren Richtigkeit, sofern nicht ihre Unrichtigkeit offenkundig ist oder sofern 

nicht Naturmaß vereinbart worden ist. Erweist sich eine ein Plan, eine Maßangabe 

oder Anweisung des Kunden als unrichtig, so hat der Lieferant den Kunden davon 

sofort zu verständigen und ihn um entsprechende Weisung innerhalb angemesse-

ner Frist, längstens binnen 3 Werktagen, zu ersuchen. Die bis dahin aufgelaufenen 

Kosten treffen den Kunden. Langt die Weisung nicht in der genannten Frist ein, so 

treffen den Kunden die Verzugsfolgen. 

17.9. Der Lieferant haftet weder für vom Kunden beigestelltes Material noch für Art, 

Zustand und Tragfähigkeit des Untergrundes/der Bauteile, auf welchen der Liefe-

rant die bestellten Waren/Werkstücke montiert/aufstellt/befestigt. Wird vom Kunden 

Material zur Verarbeitung durch den Lieferanten beigestellt, so haftet er dafür, dass 

dieses geeignet ist. Erweist sich das vom Kunden beigestellte Material, welches zu 

verarbeiten ist, oder der beim Kunden befindliche Untergrund/die dort befindlichen 

Bauteile, auf welchem die bestellten Waren/Werkstücke zu montieren/aufzustel-

len/befestigen sind, als mangelhaft oder ungeeignet, so hat der Lieferant den Kun-

den davon sofort zu verständigen und ihn um entsprechende Weisung innerhalb 

angemessener Frist, längstens binnen 3 Werktagen, zu ersuchen. Die bis dahin 

aufgelaufenen Kosten treffen den Kunden. Langt die Weisung nicht in der genann-

ten Frist ein, so treffen den Kunden die Verzugsfolgen. 

17.10. Wenn und soweit der Kunde für Schäden, für die wir haften, Versicherungs-

leistungen durch eine eigene oder zu seinen Gunsten abgeschlossen Schaden-

versicherung (z.B. Haftpflichtversicherung, Kasko, Transport, Feuer, Betriebsunter-

brechung und andere) in Anspruch nehmen kann, verpflichtet sich der Kunde zur 

Inanspruchnahme der Versicherungsleistung und beschränkt sich unsere Haftung 

insoweit auf die Nachteile, die dem Kunden durch die Inanspruchnahme dieser 

Versicherung entstehen (z.B. höhere Versicherungsprämie). 

17.11. Jene Produkteigenschaften werden geschuldet, die im Hinblick auf die Zulas-

sungsvorschriften, Bedienungsanleitungen und sonstige produktbezogene Anlei-

tungen und Hinweise (insb auch Kontrolle und Wartung) von uns, dritten Herstel-

lern oder Importeuren vom Kunden unter Berücksichtigung dessen Kenntnisse und 

Erfahrungen erwartet werden können. Der Kunde als Weiterverkäufer hat eine aus-

reichende Versicherung für Produkthaftungsansprüche abzuschließen und uns hin-

sichtlich Regressansprüchen schad- und klaglos zu halten. 

18. Salvatorische Klausel 

18.1. Sollten einzelne Teile dieser AGB unwirksam sein, so wird dadurch die Gül-

tigkeit der übrigen Teile nicht berührt.  

18.2. Wir wie ebenso der unternehmerische Kunde verpflichten uns jetzt schon ge-

meinsam – ausgehend vom Horizont redlicher Vertragsparteien – eine Ersatzrege-

lung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Ergebnis der unwirksamen Bedingung am 

nächsten kommt. 

19. Allgemeines 

19.1. Es gilt österreichisches Recht. 

19.2. Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. 

19.3. Erfüllungsort ist der Sitz des Unternehmens (Guglwald, Vorderweißenbach). 

19.4. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis oder künftigen Verträ-

gen zwischen uns und dem unternehmerischen Kunden ergebenden Streitigkeiten 

ist das für unseren Sitz örtlich zuständige Gericht. Gerichtsstand für Verbraucher, 

sofern dieser seinen Wohnsitz im Inland hat, ist das Gericht, in dessen Sprengel 

der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung hat.  

19.5. Änderungen seines Namens, der Firma, seiner Anschrift, seiner Rechtsform 

oder andere relevante Informationen hat der Kunde uns umgehend schriftlich be-

kannt zu geben.  



 

20.  Information über das Rücktrittsrecht für Verbraucher 

Verbrauchern mit Wohnsitz in der EU steht ein Rücktrittsrecht für Verträge zu, 

wenn 

1. der Vertrag bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des Unternehmers und 

des Verbrauchers an einem Ort geschlossen wird, der kein Geschäftsraum des Un-

ternehmers ist, 

2. für den der Verbraucher unter den in Z. 1 genannten Umständen ein Angebot 

gemacht hat, 

3. der in den Geschäftsräumen des Unternehmers oder durch Fernkommunikati-

onsmittel geschlossen wird, unmittelbar nachdem der Verbraucher an einem ande-

ren Ort als den Geschäftsräumen des Unternehmers bei gleichzeitiger kör-perlicher 

Anwesenheit des Unternehmers oder dessen Beauftragten und des Verbrauchers 

persönlich und individuell angesprochen wurde, oder 

4. der auf einem Ausflug geschlossen wird, der von einem Unternehmer oder von 

dessen Beauftragten in der Absicht oder mit dem Ergebnis organisiert wurde, dass 

der Unternehmer für den Verkauf von Waren oder die Erbringung von Dienstleis-

tungen beim Verbraucher wirbt oder werben lässt und entsprechende Verträge mit 

dem Verbraucher abschließt;  

5. der Vertrag zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher ohne gleich-

zeitige körperliche Anwesenheit des Unternehmers und des Verbrauchers im Rah-

men eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungs-sys-

tems geschlossen wird, wobei bis einschließlich des Zustandekommens des Ver-

trags ausschließlich Fernkommunikationsmittel verwendet werden; 

6. der Verbraucher seine Vertragserklärung weder in den vom Unternehmer für 

seine geschäftlichen Zwecke dauernd benützten Räumen noch bei einem von die-

sem dafür auf einer Messe oder einem Markt benützten Stand abgegeben hat oder 

der Unternehmer oder ein mit ihm zusammenwirkender Dritter den Verbraucher im 

Rahmen einer Werbefahrt, einer Ausflugsfahrt oder einer ähnlichen Veranstaltung 

oder durch persönliches, individuelles Ansprechen auf der Straße in die vom Unter-

nehmer für seine geschäftlichen Zwecke benützten Räume gebracht hat und der 

Vertrag nicht unter Z. 1. – 5. fällt. 

Das Rücktrittsrecht nach Z.6. steht dem Verbraucher nicht zu, 

a. wenn er selbst die geschäftliche Verbindung mit dem Unternehmer oder dessen 

Beauftragten zwecks Schließung dieses Vertrages angebahnt hat, 

b. wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine Besprechungen zwischen 

den Beteiligten oder ihren Beauftragten vorangegangen sind oder 

c. bei Verträgen, bei denen die beiderseitigen Leistungen sofort zu erbringen sind, 

wenn sie üblicherweise von Unternehmern außerhalb ihrer Geschäftsräume ge-

schlossen werden und das vereinbarte Entgelt 25 Euro, oder wenn das Un-terneh-

men nach seiner Natur nicht in ständigen Geschäftsräumen betrieben wird und das 

Entgelt 50 Euro nicht übersteigt 

d. bei Vertragserklärungen, die der Verbraucher in körperlicher Abwesenheit des 

Unternehmers abgegeben hat, es sei denn, dass er dazu vom Unternehmer ge-

drängt worden ist. 

Das Rücktrittsrecht besteht ferner nicht bei Dienstleistungen, wenn der Unterneh-

mer aufgrund eines ausdrücklichen Verlangens des Verbrauchers noch vor Ablauf 

der Rücktrittsfrist mit der Vertragserfüllung begonnen hat und wenn der Verbrau-

cher  

a. entweder vor Beginn der Dienstleistungserbringung bestätigt hat, zur Kenntnis 

genommen zu haben, dass er sein Rücktrittsrecht mit vollständiger Vertragser-fül-

lung verliert, oder  

b. den Unternehmer ausdrücklich zu einem Besuch aufgefordert hat, um Repara-

turarbeiten vornehmen zu lassen. 

Tritt der Verbraucher von einem Vertrag über Dienstleistungen zurück, nachdem er 

durch seine Bestellung ein Verlangen nach Vertragserfüllung vor Ablauf der Rück-

trittsfrist erklärt und der Unternehmer hierauf mit der Vertragserfüllung begonnen 

hat, so hat er dem Unternehmer einen Betrag zu zahlen, der im Vergleich zum ver-

traglich vereinbarten Gesamtpreis verhältnismäßig den vom Unternehmer bis zum 

Rücktritt erbrachten Leistungen entspricht.  

Der Verbraucher hat auch kein Rücktrittsrecht bei Verträgen die außerhalb von Ge-

schäftsräumen geschlossen werden (Z. 1.- 4.) und bei denen das vom Verbraucher 

zu zahlende Entgelt den Betrag von 50 Euro nicht überschreitet. 

Das Rücktrittsrecht besteht ferner nicht bei Waren, die nach Kundenspezifikationen 

angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten 

sind. Wir schließen in der Regel ausschließlich Verträge zur Lieferung von 

Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig 

auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, weshalb gem. § 18 

FAGG kein Rücktrittsrecht besteht. 

Weitere Ausnahmen und nähere Informationen zum Rücktrittsrecht ergeben sich 

aus unserer Rücktrittsbelehrung und Verzichtserklärung. 

 


